
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 73 (1995)

Heft: 4

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Familienrechtliche
Unterstützung für
Kosten eines
Heimaufenthaltes

Sie ZzaBe/z in einer A/zZwozt zur
Fzrz^e «Wer za/zZf die .Kosten im
AZfersfzezm?» (ZeifZz/pe 5/94,
Seite 52) nnter anderem /oi^en-
des gesagt: «£z/z £z/zBezzzg der

Angehörigen wird im aZ/gemei-

nen m/r dann geprii/t, wenn
//ach ZGB (Zivi/gesefzfcz/ch)

zz/ztersfüfzzzzzgsp/Zzc/zfzge Ver-

wandte in sehr gz/ten wirf-
sciza/WzcZze/z Verhö/tnissen Ze-

Be/z.» Was versteht /nan zznter

«sehr g/zten wz'/tscZza/WzcZze/z

VerhäZtnissen»? ist das Ver-

möge// oder das £inhommen

gemäss StezzererZc/ärzzng mass-
gehend? Bestehen £ichf/inien?

Die familienrechtlichen Un-
terstützungsbeiträge werden
in erster Linie von den kom-
munalen und kantonalen Or-

ganen der Sozialhilfe geltend
gemacht. Dabei sind insbe-

sondere die sogenannten
«SKöF-Richtlinien» der
Schweiz. Konferenz für öf-
fentliche Fürsorge weglei-
tend. Nach diesen Richtlini-
en sollen Verwandtenbeiträ-
ge «nur dann eingefordert
werden, wenn es stossend

wäre, darauf zu verzichten»
(a.a.O. Kommentar zu Ziff.
7.0). Im übrigen wird als

Richtgrösse für Personen «in
wirtschaftlich sehr guten Ver-
hältnissen» ein steuerbares
Einkommen ab 100 000 Fran-
ken und ein steuerbares Ver-

mögen ab 500 000 Franken
angegeben (a.a.O. Kommen-
tar zu Ziff. 7.2).

Die SKöF-Richtlinien sind
Empfehlungen ohne recht-
lieh bindenden Charakter,
doch werden sie von den Für-

Sorgebehörden weitherum
berücksichtigt. Dies hindert
jedoch nicht, dass die Fürsor-

gepraxis von Kanton zu Kan-
ton oder von Gemeinde zu
Gemeinde davon abweichen
kann. Zudem ist es ein Merk-
mal der Sozialhilfe und des Zi-
vilrechts, dass die Verhältnis-
se im Einzelfall stark berück-

sichtigt werden. Allenfalls
kann im Rahmen der Ver-

wandtenunterstützung auch
eine nur teilweise Beanspru-
chung von Angehörigen als

zumutbar erscheinen. Um
willkürliche Ansprüche im
Einzelfall zu vermeiden, steht
den in Anspruch genomme-
nenen Verwandten die Mög-

lichkeit der Beschwerde of-
fen.

Gerne hoffe ich auf Ihr
Verständnis dafür, dass unter
diesen Voraussetzungen ver-
bindlichere Auskünfte im
Rahmen der ZEITLUPE nicht
möglich sind.

Vermögens-
anrechnung
bei Heimeintritt
Wir Besitze// ein fast aBBeza/z/-

tes £i//famiZie//Z/aas zz/zü Z/aBen

die ABsicZ/t, ans in einem AZ-

tersZzez'm provisoriscZz anz/zmeZ-

den. Nun Z/at uns /emand gera-
ten, scZzon z/zö^Zzc/zsf BaZd das

Haus unseren Kindern zu verer-
Ben oder sogar zu versetzenden.

GescZzeZze dies fünf /aZzre vor
dem Einzug in ein AZtersZzeim,

könne niemand Hand an die

Verkazz/sszzmme des Haz/ses Ze-

gen. U/zter/zeZz/zze man nicZzts,

würden da/z/z /äZzrZicZz 20% die-

ser Summe an unsere Unter-
ZzaZtsZcosten im Betreffenden
Heim verwendet. NacZz fünf/atz-
ren sei dann nur nocZz ein Be-

stimmter FzezBefrag üBrig. £in
anderer Bekannter Zzat uns gera-
ten, das Haus ;'a nz'cZzt zu ver-

kaufen, sondern zu vermieten.
£s müssten dann ZedigZicZz 20%
der /a/zrZzcüezz MiefeinnaZzmen

an unsere UnterZzaZtskosten aB-

geZiefert werde/z. Was soZZen wir
fz/n?

Die Frage der Tarifgestaltung
in Alters- und Pflegeheimen

wird im Rahmen des AHV-
Ratgebers sehr oft gestellt.
Wie ich in der ZEITLUPE

3/94, Seite 61, ausführlich
darstellen konnte, gibt es kei-
ne gesamtschweizerisch ver-
bindlichen Vorschriften über
die Gestaltung der Heimtari-
fe. Vielmehr können die Ta-

xen je nach Rechtsform der

Heimträger im Rahmen der
kantonalen Gesetzgebung
festgelegt werden.

Die neuen Tarifordnungen
sehen sehr oft vom Einkorn-
men unabhängige, nach dem
Pflegebedarf abgestufte Ta-

xen vor. Dabei spielt es keine
Rolle, über welches Einkorn-
men oder Vermögen die Pen-

sionäre verfügen. Dies lässt

sich auch bei öffentlichen
Heimen rechtfertigen, denn
höhere Einkommen und Ver-

mögen werden über die Steu-

er stärker belastet, so dass eine
zusätzliche Berücksichtigung
bei den Heimtaxen als un-
zulässige Ungleichbehand-
lung bei der Benützung einer
öffentlichen Einrichtung be-

trachtet werden könnte, so-
weit sich die höheren Taxen
nicht durch zusätzlichen
Pflegeaufwand belegen lies-

sen. Sollte das für Sie in Frage
kommende Heim eine solche

Taxordnung kennen, erübrigt
sich Ihre Fragestellung ohne-
hin.

Vom Einkommen oder
Vermögen abhängige Taxord-

nungen können zwar sehr
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unterschiedlich ausgestaltet
sein. Wenn Pensionäre im
Hinblick auf den Heimein-
tritt auf Einkommen oder

Vermögen verzichtet haben,
müssen die dadurch «einge-
sparten» Taxen aber in jedem
Fall von anderen, allenfalls
den Steuerpflichtigen, getra-

gen werden, was die Grund-
lagen für eine angemessene
Aufrechnung von Einkorn-
men und Vermögen, auf die
verzichtet wurde. Ein Haus-
verkauf vor Heimeintritt
könnte sich auch in einem
solchen Fall nicht «lohnen».

Die von Ihren Bekannten
angesprochenen Regelungen
dürften sich auf die Ergän-
Zungsleistungen zur AHV/IV
(EL) beziehen. Die EL können
als Bedarfsleistungen zula-
sten des Staates ausgerichtet
werden, wenn die eigenen
Mittel von AHV/IV-berech-
tigten Personen die gesetzli-
chen Grenzwerte nicht errei-
chen oder zur Deckung von
Heim- oder Pflegekosten
nicht genügen. Details zur
Vermögensanrechnung im
Rahmen der EL bei Heimauf-
enthalt finden Sie in der ZEIT-
LUPE 1/94, Seite 52.

Nach den für die EL gel-
tenden Bestimmungen ist bei
der Berechnung des individu-
eilen Anspruchs allfälliges
Vermögen von Altersrent-
nern in Heimen - je nach kan-
tonaler Regelung - zu 10 bis
20 Prozent anzurechnen, so-
weit es die bundesrechtlichen
Freigrenzen übersteigt. Das
EL-Gesetz bestimmt aus-

drücklich, dass «Einkünfte
und Vermögenswerte, auf die
verzichtet worden ist», als

Einkommen anzurechnen
sind (Art. 3 Abs. 1 Bst. f ELG).
Diese Vorschrift sieht
grundsätzlich keine Fristen
vor. Zurückliegende Verzieh-
te können also auch über die
in Ihrer Anfrage erwähnten
Frist von fünf Jahren hinaus
angerechnet werden. Die EL-

Organe haben abzuklären, ob

vor der Einreichung einer EL-

Anmeldung auf massgebli-
ches Einkommen oder Ver-

mögen verzichtet wurde. In
der Praxis wird insbesondere
bei höheren Beträgen, welche
sich wesentlich auf die EL aus-

wirken, eine Anrechnung
von Verzichten über fünf
Jahre hinaus geprüft.

Soweit ich Ihrer Anfrage
entnehmen kann, leben Sie

in finanziell guten Verhält-
nissen, so dass ein EL-An-

spruch beim Wechsel in eine

Alterssiedlung kaum in Frage
kommen dürfte, solange kei-
ne höheren Krankheits- oder
Pflegekosten entstehen.

Wenn ich Ihre Situation
gesamthaft zu beurteilen ver-
suche, so erscheint ein Haus-
verkauf im Hinblick auf den
Wechsel in die Alterssiedlung
zumindest aus den in Ihrem
Brief aufgeworfenen Überle-

gungen weder sinnvoll noch
notwendig. Ihr weitgehend
unbelastetes Haus stellt eine
sehr gute finanzielle Grund-
läge dar, die ihren Wert auch
in Zukunft behalten dürfte.

Um die 3. Säule Ihrer Vor-

sorge zu nutzen, scheint mir
in erster Linie eine Vermie-

tung zu ortsüblichen Zinsen
im Vordergrund zu stehen,
Damit kommen Sie in den
Genuss eines zusätzlichen
Einkommens für Ihren Le-

bensabend, ohne dass Sie auf
Ihre weitgehende Wirtschaft-
liehe Unabhängigkeit ver-
ziehten müssen. Sollte Ihnen
jedoch eine Vermietung zu
umständlich erscheinen,
könnte ein Verkauf zu markt-
gerechtem Preis angezeigt
sein. Den Erlös könnten Sie

dann ebenfalls sinnvoll anle-

gen, so dass Sie die «Früchte

Ihrer Vorsorge» auf diese

Weise geniessen können.
Wie immer Sie entschei-

den mögen, so tun Sie gut dar-

an, vorerst die verschiedenen

Möglichkeiten unter Bera-

tung durch eine sach- und
ortskundige Person Ihres Ver-

trauens gegenseitig abzuwä-

gen. Gestützt auf Ihre kon-
kreten Wünsche können Sie

dann den Entscheid treffen,
der Ihnen am besten ent-
spricht, ohne dass Sie dies

später bereuen.
Dr. Zur. Rwdo/f Tuor

Medizin
Vitamine in
Nahrungsmitteln

Einer stets zunehmenden Za/rZ

von Nahrun,gsnutte/n werden

heute Vitamine hei^e^ehen

(MiZch, Margarine usw./ Wie
ich geiesen hohe, kann man von

gewissen Vitaminen auch eine
Üherdosis bekommen. Stimmt
dies? /st dies schädlich? Weiche

Vitamine so/Zte man «unter
JControZZe» hatten und wie?

Vitamine sind für viele Funk-
tionen des menschlichen
Körpers unerlässlich und
müssen grösstenteils von aus-

sen zugeführt werden. Bei

einer ausgewogenen Ernäh-

rung ist ein Vitaminmangel
in unseren Breitengraden sei-

ten und somit eine vermehr-
te Zufuhr fehl am Platz. Än-

derungen in den Essgewohn-
heiten - nicht zuletzt bedingt
durch unsere moderne Ar-
beitswelt -, schwere Magen-
Darm-Erkrankungen oder In-
fekte können allerdings in
vereinzelten Fällen zu einem
Mangel vorwiegend der Vit-
amine B und C führen. Ein
vermehrtes Angebot dieser
beiden Vitamine in der Nah-

rung oder auch in Form von
Vitamintabletten ist insofern
unbedenklich, als sie wasser-
löslich sind und ein Zuviel
über die Nieren ausgeschie-
den wird. Problematischer
sind dagegen die fettlöslichen
Vitamine A, D und E. Sie wer-
den im Körper angereichert
und können bei übertriebe-
ner Einnahme zu teilweise
recht unangenehmen Vergif-
tungserscheinungen führen.
Die gesetzlichen Bestimmun-

gen unserer Lebensmittelver-
Ordnung sind nun aber so

abgefasst, dass bei einem ver-
nünftigen Konsum von vita-
minisierten Nahrungsmit-
teln auch längerfristig eine
Überdosierung ausgeschlos-
sen ist.

Dr. med. Peter ZCoZder
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